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Kurzzeitige Festnahme wegen verweigerter Ticketkontrolle im
Zug: Landesverwaltungsgericht Oberosterreich weist
MaBnahmenbeschwerde als unbegriindet ab

In einem Zug von Linz nach Kirchdorf wurde ein Bahnkunde vom
Zugbegleiter kurz vor dem Bahnhof Ansfelden zur Ticketkontrolle aufgefordert.
Dabei zeigte der Kunde als Ticket" auf seinem Mobiltelefon ein ,Symbol" vor, das
nicht aus der offiziellen App des Verkehrsanbieters stammte. Der Zugbegleiter
forderte ihn deshalb auf, sein Ticket Uber die offizielle App des Verkehrsanbieters
vorzuzeigen, was dieser jedoch verweigerte; der Kunde bestand darauf, dass es
sich auch bei dem ,Icon" auf seinem Mobiltelefon um eine offizielle Version
seines Tickets handeln wiirde. Es entwickelte sich ein Streitgesprach in dessen
Verlauf der Bahnkunde den Zugbegleiter zunachst als ,dumm" und dann als
~Voiwasn" bezeichnete. Nachdem die gescheiterte Ticketkontrolle in den Streit
gekippt war, wollte der Zugbegleiter den Bahnkunden von der weiteren Fahrt
ausschlieBen und verstandigte die Polizei zur Durchsetzung des
Fahrtausschlusses, die beim nachsten Bahnhof in Ansfelden einschritt. Mit den
Polizisten setzte sich die Diskussion zunachst fort. Nachdem der Bahnkunde den
Zug nicht verlassen wollte, wurde die Festnahme ausgesprochen. Letztendlich
konnte der Mann mit ,Schieben und Ziehen"™ aus dem Zug verbracht werden. Die

Festnahme wurde danach gleich wieder aufgehoben.

Gegen diese MaBnahme unmittelbarer behoérdlicher Befehls- und
Zwangsgewalt erhob der Bahnkunde Beschwerde an das
Landesverwaltungsgericht und brachte vor, dass die Festnahme widerrechtlich
erfolgt sei und die Polizisten als gelinderes Mittel zur Festnahme und Verbringung
aus dem Zug den Zugbegleiter anweisen hatten kénnen, das Ticket in der vom
ihm gewilnschten Form zu kontrollieren. Der Bahnkunde erhob auBerdem

Kosten- und Schadenersatzforderungen.

Das Landesverwaltungsgericht kam auf Basis der Verfahrensunterlagen
und der mauindlichen Verhandlung zum Ergebnis, dass die Beschwerde als
unbegriindet abzuweisen und die Schadenersatzforderungen als unzuldssig

zurlckzuweisen waren.
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Es ware fir den Bahnkunden, der sich als Experte flr derartige
Technologien sieht, mihelos méglich gewesen, sein Ticket Uber die offizielle App
des Verkehrsanbieters vorzuzeigen. Stattdessen beschimpfte er den Zugbegleiter
und beharrte auch nach dem Eintreffen der Polizei darauf, sein Ticket Uber das
~lcon® auf seinem Mobiltelefon vorzuzeigen. Es entstand eine 25-min(tige
Verspatung wegen des durch den Vorfall bedingten Aufenthalts im Bahnhof

Ansfelden.

Zum Einwand, dass die Festnahme unverhaltnismaBig war, weil auch
gelindere Mittel anwendbar gewesen waren, ist festzustellen, dass bei einer
Ordnungsstérung gerade die Wegweisung des Stoérers von einem o6ffentlichen Ort
ein gelinderes Mittel im Sinne des SPG darstellt. Abgesehen davon hat der
Bahnkunde die Aufforderung des Polizisten, den Zug freiwillig zu verlassen,
verweigert. Die Festnahme und Verbringung aus dem Zug waren somit
insgesamt verhaltnis- und rechtmaBig. Hinsichtlich der Schadenersatzanspriiche

ist der Bahnkunde auf den Zivilrechtsweg zu verweisen.

Der genaue Wortlaut der Entscheidung kann im Internet unter der Geschaftszahl
(LVwG-780393) abgerufen werden.
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Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prifung der elektronischen Signatur und des
Ausdrucks finden Sie unter: www.lvwg-ooe.gv.at/DasGericht Amtssignatur. Informationen zum Datenschutz
finden sie unter: www.lvwg-ooe.gv.at/Service Datenschutzmitteilung.

Seite 2 von 2


https://www.lvwg-ooe.gv.at/Entscheidungen/2026/780393_28.pdf
mailto:medienstelle@lvwg-ooe.gv.at
http://www.lvwg-ooe.gv.at/DasGericht_Amtssignatur
http://www.lvwg-ooe.gv.at/Service_Datenschutzmitteilung

	Rückfragenhinweis:
	Medienstelle
	Mag. Stefan Herdega
	+43 664 60072 – 89933
	medienstelle@lvwg-ooe.gv.at

		2026-02-19T09:55:47+0100
	Example User




